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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.2002

Norm

RAO §10

Rechtssatz

Eine Doppelvertretung nach § 10 RAO liegt nicht nur im Fall von bereits anhängigen Gerichtsverfahren vor, sondern

auch dann, wenn aus einer Beratungstätigkeit der Anschein eines Frontwechsels entsteht.
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